
Plötzlicher Anstieg des Stromverbrauchs – keine Duldung der Stromsperrung 

 

Landgericht Koblenz – 13 S 33/19 – Urteil vom 14.02.2020 

(rechtskräftig) 

 

Zum Sachverhalt:  

Der gesundheitlich angeschlagene 80jährige Beklagte und seine Ehefrau bezogen von der Klägerin, 

einem Stromversorger, im Rahmen der Grundversorgung Strom. In den Jahren 2006 bis 2017 lag der 

jährliche Stromverbrauch des Beklagten jeweils zwischen etwa 5200 und 9900 kWh. Die daraus 

resultierenden Rechnungen zahlte der Beklagte jeweils ohne Beanstandungen. Im Zeitraum vom 

14.02.2016 bis 26.07.2016 rechnete die Klägerin plötzlich einen Stromverbrauch von 56.164 kWh ab, 

baute den Zähler aus und vernichtete diesen. Der neu eingebaute Zähler wies im Zeitraum vom 

26.07.2016 bis 02.03.2017 einen Verbrauch von 13.565 kWh aus. Die Klägerin forderte von dem 

Beklagten einen Gesamtbetrag von 17.776,14 Euro. Der Beklagte zahlte den Rechnungsbetrag nicht. 

Die Klägerin klagte nunmehr auf Duldung der Einstellung der Stromversorgung.  

 

Die Entscheidung: 

 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. 

 

Im Einzelnen: 

Grundsätzlich liegen hier die Voraussetzungen für eine Unterbrechung der Stromversorgung gemäß  

§ 19 StromGVV vor, da eine Zahlung der Rechnung aus dem Stromversorgungsvertrag trotz erfolgter 

Mahnung ausgeblieben ist. Allerdings steht dem Beklagten nach Auffassung der Kammer der 

Einwand des § 17 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 StromGVV gegen die Rechnung zu. Ein solcher Einwand ist 

gegeben, wenn eine ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers der Rechnung vorliegt. Die 

Kammer sieht hinsichtlich des Stromverbrauchs im Zeitraum vom 14.02.2016 bis 26.07.2016 im 

Vergleich zu den Vorjahren einen solchen offensichtlichen Fehler. Die andere Alternative, den 

Anschluss von Stromverbrauchern, die vorher nicht vorhanden waren und die für den von dem 

Beklagten geführten Haushalt auch völlig atypisch wären, schloss die Kammer aus. Der Umstand, 

dass die Klägerin den alten Zähler verschrottet hat und sich dadurch der Möglichkeit einer Prüfung 

der Ablesevorrichtung begeben hat, wurde von der Kammer ebenfalls zu Lasten der Klägerin 

berücksichtigt. Dem Beklagten konnte auch nicht erfolgreich entgegengehalten werden, dass er nicht 

von sich aus zumindest einen Teil der Rechnung bezahlt hatte. Auch diese fehlende Teilzahlung 

führte nicht dazu, dass die Kammer einen Ausbau des Stromzählers und die Unterbrechung der 

Stromversorgung als gerechtfertigt angesehen hätte. 

 

 

 

 



Auszug aus der Stromgrundversorgungsverordnung: 

 

§ 17 Zahlung, Verzug 

(1) 1Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Grundversorger angegebenen Zeitpunkt, 

frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. 2Einwände gegen 

Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen gegenüber dem Grundversorger zum 

Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur,  

1. 

soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder 

2. 

sofern 

a) 

der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch 

wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und 

b) 

der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt 

 

und solange durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion des Messgeräts festgestellt 

ist. 

3 § 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt. 

… 

 

§ 19 Unterbrechung der Versorgung 

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, die Grundversorgung ohne vorherige Androhung durch den 

Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde dieser Verordnung in nicht unerheblichem 

Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von 

elektrischer Arbeit unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu 

verhindern. 

(2) 1Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung einer 

Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der Grundversorger berechtigt, die Grundversorgung vier 

Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen und den zuständigen Netzbetreiber nach § 24 Abs. 

3 der Niederspannungsanschlussverordnung mit der Unterbrechung der Grundversorgung zu 

beauftragen. 2Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der 

Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen 

Verpflichtungen nachkommt. 3Der Grundversorger kann mit der Mahnung zugleich die 

Unterbrechung der Grundversorgung androhen, sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der 

Zuwiderhandlung steht. 4Wegen Zahlungsverzuges darf der Grundversorger eine Unterbrechung 

unter den in den Sätzen 1 bis 3 genannten Voraussetzungen nur durchführen lassen, wenn der Kunde 



nach Abzug etwaiger Anzahlungen mit Zahlungsverpflichtungen von mindestens 100 Euro in Verzug 

ist. 5Bei der Berechnung der Höhe des Betrages nach Satz 4 bleiben diejenigen nicht titulierten 

Forderungen außer Betracht, die der Kunde form- und fristgerecht sowie schlüssig begründet 

beanstandet hat. 6Ferner bleiben diejenigen Rückstände außer Betracht, die wegen einer 

Vereinbarung zwischen Versorger und Kunde noch nicht fällig sind oder die aus einer streitigen und 

noch nicht rechtskräftig entschiedenen Preiserhöhung des Grundversorgers resultieren. 

(3) Der Beginn der Unterbrechung der Grundversorgung ist dem Kunden drei Werktage im Voraus 

anzukündigen. 

… 


